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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1974

Norm

KartG 1959 §36 Abs1

KartG 1972 §100

UWG §14 A1

ZPO §226 IIIB

Rechtssatz

Wird das Unterlassungsbegehren auf den Verstoß gegen eine Nettopreisverordnung gestützt, so schadet es nichts,

wenn zwar die in der Klagserzählung zitierte im Zeitpunkt des behaupteten Wettbewerbsverstoßes bereits außer Kraft

war, eine inhaltlich gleiche Nettopreisverordnung aber galt.
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